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WIEMNERRATHAUSKORRESPONDENZ

NS136 .Wien ,Montag 12 .April 1915 abds .

Abgabevon MehldurchGewerbetreibende .

UnterdenMehlverschleißernherrscht ,wiegemeldetwirdviel-¬
fachdieirrigeAuffassung,daßMaismehlundMaisgrießohne
Mehl( Brot ) kartebezw .ohneBezugsbestätigungverkauftwerden
darf .Eswirdhiemitausdrücklichaufmerksamgemacht ,daßunter
demAusdruck„ Mehl “imSinneder Statthaltereiverordnungüber
die EinführungderBrot -undMehlkartenauchMaismehlundMais-¬
grieß fällt und daher auch diese ebenso wie Weizen - ,Roggen - ,
Gersten -und Hafermehl ,Grieß und Rollgerste nur gegen Mehl( Brot ) =¬

Kartenbezw .Bezugsbestätigungenabgegebenwerdendürfen .
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